
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mit Urteil vom 28. März 2006 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der
Ausschluss der gewerblichen Veranstaltung von Wetten durch Private gegen Arti-
kel 12 des Grundgesetzes verstößt, weil das bestehende staatliche Wettmonopol in
einer Weise ausgestaltet ist, die eine effektive Suchtbekämpfung nicht sicherstellt. Ob-
wohl dieses Urteil zu Sportwetten ergangen ist, sind dessen Grundsätze auch auf an-
dere Bereiche des Glücksspielwesens zu übertragen, auch wenn diese unterschiedliche
Gefährdungspotentiale aufweisen. Entsprechend der Aufforderung des Bundesver-
fassungsgerichts zu einer Neuregelung des Glücksspielwesens bis zum 31. Dezember
2007 haben sich die Länder auf einen Glücksspielstaatsvertrag verständigt, der am
staatlichen Lotterie- und Sportwettenmonopol festhält und die Vermeidung und
Bekämpfung von Glücksspielsucht, die Kanalisierung und Begrenzung des Glücks-
spielangebots, den Jugend- und Spielerschutz sowie die Sicherstellung eines fairen
Spiels und den Schutz vor Kriminalität als Kernziele vorsieht.  Die Zustimmung zum
Glücksspielstaatsvertrag ist erforderlich, da nach Ablauf der vom Bundesverfas-
sungsgericht gesetzten Übergangsfrist am 31. Dezember 2007 das gegenwärtig noch
geltende rheinland-pfälzische Recht verfassungs- und europarechtswidrig wäre. Zu-
gleich bedürfen die derzeit im Landesgesetz über das öffentliche Glücksspiel vom
14. Juni 2004 (GVBl. S. 322, BS Anhang I 134) normierten Ausführungsbestimmun-
gen zu den staatsvertraglichen Regelungen zum Lotteriewesen in Deutschland der An-
passung an den neuen Glücksspielstaatsvertrag. 

B. Lösung 

Mit dem am 8. Mai 2007 vom Ministerpräsidenten unterzeichneten Glücksspiel-
staatsvertrag wird ein Glücksspielrecht geschaffen, das den verfassungsrechtlichen
Vorgaben entspricht. Gemäß Artikel 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
soll mit diesem Landesgesetz die notwendige Zustimmung des Landtags zu dem
Glücksspielstaatsvertrag herbeigeführt werden. Die vorgesehenen landesgesetzlichen
Ausführungsbestimmungen zum Glücksspielstaatsvertrag gewährleisten, dass zum
1. Januar 2008 in Rheinland-Pfalz ein verfassungs- und europarechtskonformes
Glücksspielrecht besteht. Sie ersetzen die bisherigen Ausführungsbestimmungen im
Landesgesetz über das öffentliche Glücksspiel und sehen vor, dass öffentliche Glücks-
spiele mit besonderem Suchtgefährdungspotential im Land Rheinland Pfalz ab 1. Ja-
nuar 2008 ausschließlich vom Land als staatliche Aufgabe selbst veranstaltet werden
dürfen; dabei bedient sich das Land zur Durchführung der von ihm veranstalteten
öffentliche Glücksspiele einer Gesellschaft, an der es maßgeblich beteiligt ist. 

C. Alternativen 

Keine. 
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D. Kosten 

Der Glücksspielstaatsvertrag sieht vor, dass sich die Länder bei der Erfüllung ihrer
ordnungsrechtlichen Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielangebot zur Verfügung
zu stellen, von einem Fachbeirat beraten lassen. Die Kosten für diesen Fachbeirat
haben nur geringe Auswirkungen auf den Landeshaushalt, zumal sie von allen den
Glücksspielstaatsvertrag unterzeichnenden Ländern entsprechend den Vorschriften
des Königsteiner Schlüssels getragen werden. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium der Finanzen. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 5. September 2007

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zu dem Glücksspielstaatsver-
trag (Landesglücksspielgesetz – LGlüG –)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Finanzen.

Kurt  Beck
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L a n d e s g e s e t z  
zu dem Glücksspielstaatsvertrag 

(Landesglücksspielgesetz 
– LGlüG –) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

§ 1 
Zustimmung zu dem Glücksspielstaatsvertrag

Dem in Mainz am 8. Mai 2007 vom Land Rheinland-Pfalz unter-
zeichneten Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-Württem-
berg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Bran-
denburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und
Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land
Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saar-
land, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem
Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen zum
Glücksspielwesen in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag
– GlüStV–) wird zugestimmt. Der Staatsvertrag nebst Anhang
wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 
Beratungsstellen für Glücksspielsucht 

(1) Ein angemessener Anteil der in Rheinland-Pfalz getätigten
Spieleinsätze wird für den Ausbau und Betrieb eines Netzes
von Beratungsstellen für Glücksspielsucht verwendet. Mit
diesen Mitteln soll auch die fachliche Beratung und Unter-
stützung des Landes im Rahmen der Glücksspielaufsicht, ins-
besondere dessen Beratung über geeignete Maßnahmen 
1. zur Glücksspielsuchtprävention, einschließlich der Beur-

teilung der Sozialkonzepte, 
2. bei der Gestaltung der Werbung für die unterschiedlichen

Glücksspielangebote und 
3. bei der Gestaltung der Vertriebswege, 
sichergestellt werden. 

(2) Die zuständige Behörde setzt gegenüber dem Veranstalter
oder dem die Veranstaltung durchführenden Dritten die hier-
für abzuführenden Mittel auf bis zu einer Million Euro pro
Jahr und öffentlichem Glücksspiel fest. 

§ 3 
Suchtforschung 

(1) Das Land gewährleistet im Rahmen der Bestimmung des
§ 2 Abs. 2 die Finanzierung geeigneter Projekte zur Erfor-
schung der Glücksspielsucht, insbesondere Projekte zur Ent-
stehung und Prävention der Glücksspielsucht sowie zur Ent-
wicklung von Beratungs- und Behandlungsansätzen der
Glücksspielsucht. Im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe
kann das Land mit anderen Ländern gemeinsame Projekte för-
dern. Das Land informiert den Fachbeirat (§ 10 Abs. 1 Satz 2
GlüStV) regelmäßig über die Forschungsergebnisse. 

(2) Die Veranstalter und gewerblichen Spielvermittler sind auf
Verlangen der zuständigen Behörde verpflichtet, Kundenda-
ten in anonymisierter Form zu Forschungszwecken zur Ver-
fügung zu stellen. 
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§ 4 
Länderübergreifendes Sperrsystem 

(1) Zum Zwecke der Unterhaltung des länderübergreifenden
Sperrsystems nach § 8 Abs. 1 GlüStV haben sich die Spiel-
banken und die in § 10 Abs. 2 GlüStV genannten Veranstalter
gegenseitig die Daten der von ihnen jeweils gesperrten Perso-
nen im erforderlichen Umfang unverzüglich zu übermitteln.
Sie dürfen die Daten gesperrter Spielerinnen und Spieler nur
für die Kontrolle der Spielersperre verwenden. 

(2) Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für
die Daten gesperrter Spielerinnen und Spieler ist die Stelle, die
die Sperre verfügt hat. 

§ 5 
Sicherstellung eines ausreichenden 

Glücksspielangebots 

(1) Die in Rheinland-Pfalz zur Sicherstellung eines aus-
reichenden Glücksspielangebots im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1
GlüStV erforderlichen öffentlichen Glücksspiele werden vom
Land selbst unmittelbar oder mittelbar über die Süddeutsche
Klassenlotterie veranstaltet. Die Erfüllung dieser öffentlichen
Aufgabe obliegt dem für das Lotteriewesen zuständigen Minis-
terium; dieses kann sich zur Durchführung der unmittelbar
vom Land veranstalteten öffentlichen Glücksspiele einer pri-
vatrechtlichen Gesellschaft bedienen, die vom Land be-
herrscht wird. Das Land wird ermächtigt, die Gesellschaft
staatlich zu beleihen. 

(2) Das Land kann folgende öffentliche Glücksspiele veran-
stalten: 
1. Zahlenlotterien, 
2. Sportwetten, 
3. Losbrieflotterien und 
4. Endziffernlotterien. 
Zu den von ihm veranstalteten öffentlichen Glücksspielen
nach Satz 1 kann es öffentliche Zusatzlotterien und Zusatz-
ausspielungen veranstalten. 

(3) Das Land kann allein oder mit anderen Ländern zusammen
Klassenlotterien veranstalten. Neben den von der Süddeut-
schen Klassenlotterie veranstalteten Klassenlotterien können
weitere Klassenlotterien, die bereits vor dem 1. Januar 2008
von mehreren Ländern gemeinsam veranstaltet wurden, in
Rheinland-Pfalz erlaubt werden. 

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2
Halbsatz 2 werden die vom Land unmittelbar veranstalteten
öffentlichen Glücksspiele von der Lotto Rheinland-Pfalz
GmbH durchgeführt. § 25 GlüStV bleibt unberührt. 

§ 6 
Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis für das Veranstalten und Vermitteln von
Lotterien und Sportwetten darf nur erteilt werden, wenn 
1. das Veranstalten oder das Vermitteln den Zielen des § 1

GlüStV nicht zuwiderläuft, 
2. die Einhaltung der Jugendschutzanforderungen nach § 4

Abs. 3 GlüStV, des Internetverbots nach § 4 Abs. 4 GlüStV,
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der Werbebeschränkungen nach § 5 GlüStV und der An-
forderungen an die Aufklärung nach § 7 GlüStV, insbe-
sondere über die Suchtrisiken, sichergestellt ist, 

3. ein Sozialkonzept nach § 6 GlüStV vorliegt und die Ein-
haltung der übrigen Anforderungen nach § 6 GlüStV sicher-
gestellt ist, 

4. im Falle des § 9 Abs. 5 GlüStV der Fachbeirat (§ 10 Abs. 1
Satz 2 GlüStV) gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 GlüStV be-
teiligt wurde, 

5. die nach den §§ 8 und 23 GlüStV erforderliche Teilnahme
am Sperrsystem sowie der Ausschluss gesperrter Spielerin-
nen und Spieler nach § 21 Abs. 3 Satz 1 und § 22 Abs. 2 Satz 1
GlüStV sichergestellt sind und 

6. für die Annahmestellen, Lotterie-Einnehmer und gewerb-
lichen Spielvermittler die weiteren Anforderungen nach
diesem Gesetz erfüllt sind und für die gewerblichen Spiel-
vermittler zudem die Einhaltung der Anforderungen nach
§ 19 GlüStV sichergestellt ist. 

§ 12 Abs. 2 und § 25 Abs. 6 GlüStV bleiben unberührt. 

(2) In der Erlaubnis für den Veranstalter sind festzulegen: 
1. das veranstaltete öffentliche Glücksspiel, 
2. gegebenenfalls eingeschaltete dritte Personen, 
3. die Vertriebsform, 
4. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran-

staltung und 
5. der Spielplan. 
Darüber hinaus können Vorgaben zu Einsatzgrenzen und
zum Ausschluss gesperrter Spielerinnen und Spieler getroffen
werden, die über die Regelungen in den §§ 21 und 22 GlüStV
hinausgehen. § 9 Abs. 4 GlüStV bleibt unberührt. 

(3) In der Erlaubnis für eine Annahmestelle, einen Lotterie-
Einnehmer oder einen gewerblichen Spielvermittler sind fest-
zulegen: 
1. der Veranstalter, 
2. das vermittelte öffentliche Glücksspiel und 
3. die Form der Vermittlung oder Art, Ort oder Gebiet sowie

Beginn und Dauer der Vermittlung. 
§ 9 Abs. 4 GlüStV bleibt unberührt. 

§ 7 
Annahmestellen

(1) Als unmittelbarer Veranstalter hat das Land bis spätestens
zum 30. Juni 2008 zur Sicherung der Ziele des § 1 GlüStV ein
Konzept zur Begrenzung der Anzahl der Annahmestellen vor-
zulegen. Die Prüfung, ob das Konzept den Anforderungen des
§ 1 GlüStV genügt, obliegt der zuständigen Behörde nach § 12
Abs. 1 Nr. 2. 

(2) In einer Annahmestelle dürfen auch andere, nach dem
Dritten Abschnitt des Glücksspielstaatsvertrages erlaubte Lot-
terien und Ausspielungen vertrieben werden, sofern die Er-
laubnis dies zulässt. 

(3) Eine Erlaubnis zum Betreiben einer Annahmestelle darf
nur für Räumlichkeiten erteilt werden, die nach ihrer Lage,
Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung dem Ziel nicht
entgegenstehen, nur ein begrenztes Glücksspielangebot zuzu-
lassen. In einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen
im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung darf eine Annahme-
stelle nicht eingerichtet werden. 
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(4) Eine Erlaubnis zum Betreiben einer Annahmestelle darf
nur erteilt werden, wenn 
1. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Inter-

essent die für diese Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit
nicht besitzt, 

2. keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Interessent
den Anforderungen des Jugendschutzes und des Spieler-
schutzes nicht hinreichend nachkommen wird, 

3. der Interessent sich verpflichtet, sich selbst und sein Perso-
nal im Hinblick auf die notwendigen Fachkenntnisse für
den Betrieb einer Annahmestelle für Lotterien und Sport-
wetten im erforderlichen Umfang schulen zu lassen, und 

4. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch die
Erlaubnis aus anderen Gründen die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung gefährdet wird. 

(5) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben
einer Annahmestelle kann nur vom Land als unmittelbarer
Veranstalter oder von der die Veranstaltung durchführenden
Gesellschaft gestellt werden. 

§ 8 
Lotterie-Einnehmer für eine Klassenlotterie 

Eine Erlaubnis zur Betätigung als Lotterie-Einnehmer für eine
Klassenlotterie darf nur erteilt werden, wenn 
1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Interessent

die für diese Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit in per-
sönlicher, sachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht besitzt
und somit die Gewähr dafür bietet, die ihm aufgrund des
Glücksspielstaatsvertrags und der vertraglichen Vereinba-
rungen mit dem Veranstalter obliegenden Pflichten zu er-
füllen, 

2. der die Erlaubnis beantragende Veranstalter erklärt, dass
die Voraussetzungen für die Zuverlässigkeit geprüft wur-
den, der Interessent insbesondere geordnete wirtschaftliche
und finanzielle Verhältnisse aufweist und der zuständigen
Behörde ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorliegt, das der erforderlichen Zu-
verlässigkeit nicht entgegensteht, 

3. der Interessent in den letzten fünf Jahren nicht gegen Vor-
schriften über unerlaubtes Glücksspiel verstoßen hat, 

4. keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Interessent
den Anforderungen des Jugendschutzes und des Spieler-
schutzes nicht hinreichend nachkommen wird, 

5. der Interessent sich verpflichtet, sich selbst und sein Perso-
nal im Hinblick auf die notwendigen Fachkenntnisse zur
Betätigung als Lotterie-Einnehmer im erforderlichen Um-
fang schulen zu lassen, 

6. der zwischen dem Interessenten und dem Veranstalter ab-
geschlossene Vertrag zur Betätigung als Lotterie-Einneh-
mer vorgelegt wird und sich daraus Bedenken nicht erge-
ben und 

7. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch die
Erlaubnis aus anderen Gründen die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung gefährdet wird. 

§ 9 
Besondere Glücksspielanforderungen

(1) In der Erlaubnis zum Veranstalten von öffentlichen
Glücksspielen nach § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 2 GlüStV sollen
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Vorgaben zu Einsatzgrenzen und zum Ausschluss gesperrter
Spielerinnen und Spieler getroffen werden. 

(2) Der Annahmeschluss für jede Sportwette muss spätestens
15 Minuten vor Beginn des Sportereignisses liegen. 

(3) Ein Wettgewinn darf erst am nächsten Werktag ausgezahlt
werden. 

§ 10 
Kleine Lotterien

(1) Die Erlaubnis für das Veranstalten oder das Vermitteln von
Lotterien und Ausspielungen kann für solche Veranstaltungen
allgemein erteilt werden, 
1. die sich nicht über das Gebiet eines Landkreises oder einer

kreisfreien Stadt hinaus erstrecken, 
2. deren Spielplan einen Reinertrag und eine Gewinnsumme

von jeweils mindestens 25 v. H. der Entgelte vorsieht, 
3. bei denen die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Be-

trag von 10 000 EUR nicht übersteigt, 
4. deren Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für ge-

meinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwandt
wird und 

5. bei denen die Veranstaltung die Dauer von einem Monat
nicht überschreitet. 

(2) Die allgemeine Erlaubnis nach Absatz 1 kann abweichend
von § 17 GlüStV erteilt werden. 

(3) Die allgemeine Erlaubnis ist zu befristen; sie kann die
Pflicht zur Anzeige einer vorgesehenen Veranstaltung oder
Vermittlung bei der zuständigen Behörde begründen. 

§ 11 
Aufsichtsbefugnisse 

(1) Die zuständigen Behörden haben im öffentlichen Interesse
darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass die Bestim-
mungen des Glücksspielstaatsvertrags, dieses Gesetzes, die
hierauf gestützten Anordnungen und die mit der Erteilung der
Erlaubnis verfügten Nebenbestimmungen eingehalten werden.

(2) Zur Durchführung der Aufsicht hat die zuständige Behörde
nach pflichtgemäßem Ermessen die geeigneten Maßnahmen
zu treffen. 

(3) Die zuständige Behörde kann insbesondere: 
1. eine Veranstaltung oder Vermittlung, die ohne Erlaubnis

durchgeführt wird, untersagen und 
2. die Erlaubnis nachträglich widerrufen, beschränken oder

mit Auflagen versehen, sofern gegen die Bestimmungen des
Glücksspielstaatsvertrags, dieses Gesetzes, gegen die hierauf
gestützten Anordnungen oder gegen die mit der Erteilung
der Erlaubnis verfügten Nebenbestimmungen verstoßen
wird. 

(4) Die zuständige Behörde kann die Zwangsabwicklung einer
Veranstaltung oder Vermittlung anordnen, wenn 
1. die Veranstaltung oder Vermittlung ohne Erlaubnis durch-

geführt wird oder 
2. die geordnete Durchführung der Veranstaltung oder Ver-

mittlung gefährdet erscheint. 
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Die Rechtsstellung, die Aufgaben und die Befugnisse der mit
der Zwangsabwicklung beauftragten Person werden entspre-
chend dem Anlass der Anordnung im Einzelnen festgelegt.
Die Kosten einer Zwangsabwicklung trägt der Veranstalter
oder Vermittler. 

§ 12 
Zuständigkeiten

(1) Für die Erteilung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Satz 1
GlüStV und aller damit zusammenhängenden Entscheidungen
und Aufsichtsmaßnahmen betreffend die unmittelbar vom
Land oder landesweit oder länderübergreifend veranstalteten
öffentlichen Glücksspiele sind zuständig: 
1. das für das Lotteriewesen zuständige Ministerium, sofern

mit Ausnahme der Lotteriesteuer keine weiteren Mittel aus
dem betreffenden Glücksspiel im Landeshaushalt verein-
nahmt werden, und 

2. das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige
Ministerium in allen übrigen Fällen. 

(2) Im Übrigen ist zuständige Behörde nach dem Glücksspiel-
staatsvertrag und diesem Gesetz die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion. 

(3) Das fachlich zuständige Ministerium ist befugt, die zustän-
dige Behörde eines anderen Landes der Bundesrepublik
Deutschland zu ermächtigen, eine Entscheidung auch mit
Wirkung für das Land Rheinland-Pfalz zu treffen, wenn der
Sitz des Veranstalters oder Vermittlers in dem anderen Land
liegt und die Veranstaltung oder Vermittlung sich ganz oder
teilweise auf das Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz erstrecken
soll. 

(4) Maßnahmen des für das Lotteriewesen zuständigen Minis-
teriums nach den Absätzen 1 und 3 von grundsätzlicher ord-
nungsrechtlicher Bedeutung ergehen im Einvernehmen mit
dem für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen
Ministerium. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 4 Abs. 1 GlüStV ohne Erlaubnis ein öffent-

liches Glücksspiel veranstaltet oder vermittelt, 
2. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 GlüStV Minderjährige an

öffentlichen Glücksspielen teilnehmen lässt, 
3. entgegen § 4 Abs. 4 GlüStV öffentliche Glücksspiele im

Internet veranstaltet oder vermittelt, 
4. entgegen § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 GlüStV Werbung be-

treibt, 
5. entgegen § 5 Abs. 3 GlüStV im Fernsehen, im Internet

oder über Telekommunikationsanlagen für öffentliches
Glücksspiel wirbt, 

6. entgegen § 5 Abs. 4 GlüStV für unerlaubtes Glücksspiel
wirbt, 

7. entgegen § 6 GlüStV seiner Verpflichtung nicht nach-
kommt, die Spielerinnen und Spieler zu verantwortungs-
bewusstem Spiel anzuhalten oder der Entstehung von
Glücksspielsucht vorzubeugen, 

8. entgegen § 7 Abs. 1 GlüStV seinen Aufklärungspflichten
nicht nachkommt, 
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9. entgegen § 7 Abs. 2 GlüStV Lose, Spielscheine oder Spiel-
quittungen ohne die geforderten Hinweise verwendet, 

10. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 GlüStV einer voll-
ziehbaren Anordnung der zuständigen Behörde zuwider-
handelt, 

11. gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer Er-
laubnis nach § 9 Abs. 4 GlüStV oder § 17 GlüStV oder § 6
Abs. 2 oder Abs. 3 verstößt, 

12. entgegen § 19 GlüStV die für die Tätigkeit des gewerb-
lichen Spielvermittlers geltenden Anforderungen nicht
erfüllt, 

13. zu einem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem
Glücksspielstaatsvertrag oder diesem Gesetz wesentliche
Tatsachen wahrheitswidrig vorträgt oder verschweigt
oder 

14. als mit der Zwangsabwicklung nach § 11 Abs. 4 beauf-
tragte Person eine mit dieser Anordnung verbundene
vollziehbare Auflage nicht, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erfüllt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
einer Million Euro geahndet werden. 

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht
oder die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder
Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,
dürfen eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist anzuwenden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die für die Erteilung der
Erlaubnis zuständige Behörde. 

§ 14 
Änderung des Landesgesetzes 

über das öffentliche Glücksspiel

Das Landesgesetz über das öffentliche Glücksspiel vom 14. Ju-
ni 2004 (GVBl. S. 322, BS Anhang I 134) wird wie folgt ge-
ändert: 

§ 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

1. Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Diese beträgt für die Lotterien und Ausspielungen bis zu
30 v. H. des Spielkapitals und für die Sportwetten bis zu
30 v. H. der Wetteinsätze.“ 

2. Satz 3 wird gestrichen. 

§ 15
Weitere Änderung des Landesgesetzes

über das öffentliche Glücksspiel

Das Landesgesetz über das öffentliche Glücksspiel vom 14. Ju-
ni 2004 (GVBl. S. 322), geändert durch § 14 dieses Gesetzes, BS
Anhang I 134, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte „zu dem Staatsvertrag
zum Lotteriewesen in Deutschland und“ sowie der Klam-
merzusatz „(Landesgesetz über das öffentliche Glücks-
spiel)“ gestrichen.

2. Die Teilgliederung und die Teilüberschriften werden ge-
strichen.

10
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3. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Das Gliederungszeichen „(2)“ wird gestrichen.
bb) In Satz 2 werden die Worte „in Anlage 2“ gestrichen.

4. Die §§ 2 bis 14 werden gestrichen.
5. Der bisherige § 15 wird § 2 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „mit Ausnahme der §§ 2

bis 14“ gestrichen.
bb) Satz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 2 wird gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt

geändert:
aa) Nummer 1 wird gestrichen.
bb) In Nummer 2 wird das Gliederungszeichen „2.“ ge-

strichen und das Wort „und“ am Ende durch ein
Komma ersetzt.

cc) Nummer 3 wird gestrichen.
6. Anlage 1 wird gestrichen.
7. In Anlage 2 wird der Hinweis „Anlage 2“ gestrichen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Es treten in Kraft:
1. die §§ 2 bis 13 und 15 am 1. Januar 2008,
2. § 14 mit Wirkung vom 1. Januar 2007,
3. das Gesetz im Übrigen am Tage nach der Verkündung.

(2) Der Tag, an dem der Glücksspielstaatsvertrag nach seinem
§ 29 Abs. 1 Satz 1 in Kraft tritt oder nach seinem § 29 Abs. 1
Satz 2 gegenstandslos wird, wird von der Ministerpräsidentin
oder dem Ministerpräsidenten im Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt gemacht. 

(3) Der Tag, ab dem der Glücksspielstaatsvertrag nach seinem
§ 28 Abs. 1 Satz 2 fortgilt, und die der Fortgeltung zustim-
menden Länder werden von der Ministerpräsidentin oder dem
Ministerpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt be-
kannt gemacht. 

(4) Wird der Glücksspielstaatsvertrag nach seinem § 29 Abs. 1
Satz 2 gegenstandslos, gilt er ab dem 1. Januar 2008 in Rhein-
land-Pfalz als landesgesetzliche Regelung. Tritt der Glücks-
spielstaatsvertrag nach seinem § 28 Abs. 1 Satz 1 außer Kraft,
gilt er ab dem ersten Tag nach seinem Außerkrafttreten in
Rheinland-Pfalz als landesgesetzliche Regelung fort. 

(5) Der Tag, ab dem der Glücksspielstaatsvertrag nach Ab-
satz 4 Satz 1 oder Satz 2 in Rheinland-Pfalz als landesgesetz-
liche Regelung gilt, wird von der Ministerpräsidentin oder
dem Ministerpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt gemacht. 

11
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Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Ziele des Staatsvertrages

Ziele des Staatsvertrages sind
1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu ver-

hindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Sucht-
bekämpfung zu schaffen,

2. das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natürlichen
Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte
Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf nicht
erlaubte Glücksspiele zu verhindern,

3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,
4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durch-

geführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften ge-
schützt und die mit Glücksspielen verbundene Folge- und
Begleitkriminalität abgewehrt werden.

§ 2
Anwendungsbereich

Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veranstaltung,
die Durchführung und die Vermittlung von öffentlichen
Glücksspielen. Für Spielbanken gelten nur die §§ 1, 3 bis 8, 20
und 23.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für
den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird
und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder über-
wiegend vom Zufall abhängt. Die Entscheidung über den Ge-
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winn hängt in jedem Fall vom Zufall ab, wenn dafür der un-
gewisse Eintritt oder Ausgang zukünftiger Ereignisse maß-
geblich ist. Auch Wetten gegen Entgelt auf den Eintritt oder
Ausgang eines zukünftigen Ereignisses sind Glücksspiele.

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen
größeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teilnah-
memöglichkeit besteht oder es sich um gewohnheitsmäßig
veranstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen ge-
schlossenen Gesellschaften handelt.

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Absatzes 1, bei dem einer
Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet wird, nach
einem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Entgelt die
Chance auf einen Geldgewinn zu erlangen, ist eine Lotterie.
Die Vorschriften über Lotterien gelten auch, wenn anstelle
von Geld Sachen oder andere geldwerte Vorteile gewonnen
werden können (Ausspielung).

(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel dort, wo
dem Spieler die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnet wird.

(5) Annahmestellen und Lotterie-Einnehmer sind in die Ver-
triebsorganisation von Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 einge-
gliederte Vermittler.

(6) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer, ohne An-
nahmestelle oder Lotterie-Einnehmer zu sein,
1. einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt

oder
2. Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammenführt

und deren Spielbeteiligung dem Veranstalter – selbst oder
über Dritte – vermittelt,

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese Tätig-
keit nachhaltig Gewinn zu erzielen.

Staatsvertrag
zum Glücksspielwesen in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) *)

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
(im Folgenden: „die Länder“ genannt) 
schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204
S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind be-
achtet worden. 
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§ 4 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde des jeweiligen Landes veranstaltet oder ver-
mittelt werden. Das Veranstalten und das Vermitteln ohne
diese Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel) ist verboten.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten oder
das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des § 1 zuwider-
läuft. Die Erlaubnis darf nicht für das Vermitteln nach diesem
Staatsvertrag nicht erlaubter Glücksspiele erteilt werden. Auf
die Erteilung der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen
Glücksspielen darf den Erfordernissen des Jugendschutzes
nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von Minderjährigen ist
unzulässig. Die Veranstalter und die Vermittler haben sicher-
zustellen, dass Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlos-
sen sind.

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücks-
spiele im Internet ist verboten.

§ 5 
Werbung

(1) Werbung für öffentliches Glücksspiel hat sich zur Vermei-
dung eines Aufforderungscharakters bei Wahrung des Ziels,
legale Glücksspielmöglichkeiten anzubieten, auf eine Infor-
mation und Aufklärung über die Möglichkeit zum Glücks-
spiel zu beschränken.

(2) Werbung für öffentliches Glücksspiel darf nicht in Wider-
spruch zu den Zielen des § 1 stehen, insbesondere nicht gezielt
zur Teilnahme am Glücksspiel auffordern, anreizen oder er-
muntern. Sie darf sich nicht an Minderjährige oder vergleich-
bar gefährdete Zielgruppen richten. Die Werbung darf nicht
irreführend sein und muss deutliche Hinweise auf das Verbot
der Teilnahme Minderjähriger, die von dem jeweiligen Glücks-
spiel ausgehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten ent-
halten.

(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im Fernsehen
(§§ 7 und 8 Rundfunkstaatsvertrag), im Internet sowie über
Telekommunikationsanlagen verboten.

(4) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verboten.

§ 6 
Sozialkonzept

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücks-
spielen sind verpflichtet, die Spieler zu verantwortungsbe-
wusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von Glücks-
spielsucht vorzubeugen. Zu diesem Zweck haben sie Sozial-
konzepte zu entwickeln, ihr Personal zu schulen und die Vor-
gaben des Anhangs „Richtlinien zur Vermeidung und
Bekämpfung von Glücksspielsucht“ zu erfüllen. In den Sozial-
konzepten ist darzulegen, mit welchen Maßnahmen den
sozialschädlichen Auswirkungen des Glücksspiels vorgebeugt
werden soll und wie diese behoben werden sollen.
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§ 7 
Aufklärung

(1) Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücks-
spielen haben über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und
Verlust, die Suchtrisiken der von ihnen angebotenen Glücks-
spiele, das Verbot der Teilnahme Minderjähriger und Mög-
lichkeiten der Beratung und Therapie aufzuklären.

(2) Lose, Spielscheine und Spielquittungen müssen Hinweise
auf die von dem jeweiligen Glücksspiel ausgehende Suchtge-
fahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten.

§ 8 
Spielersperre

(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der Glücks-
spielsucht sind die Spielbanken und die in § 10 Abs. 2 ge-
nannten Veranstalter verpflichtet, ein übergreifendes Sperr-
system zu unterhalten.

(2) Die zur Teilnahme am Sperrsystem verpflichteten Veran-
stalter sperren Personen, die dies beantragen (Selbstsperre)
oder von denen sie aufgrund der Wahrnehmung ihres Perso-
nals oder aufgrund von Meldungen Dritter wissen oder auf-
grund sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müs-
sen, dass sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren
finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen oder Spiel-
einsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Ein-
kommen oder Vermögen stehen (Fremdsperre).

(3) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr. Die Veranstalter
teilen die Sperre dem betroffenen Spieler unverzüglich schrift-
lich mit.

(4) Die Veranstalter haben die in § 23 Abs. 1 genannten Daten
in eine Sperrdatei einzutragen. Ein Eintrag ist auch zulässig,
wenn nicht alle Daten erhoben werden können.

(5) Eine Aufhebung der Sperre ist frühestens nach einem Jahr
und nur auf schriftlichen Antrag des Spielers möglich. Über
diesen entscheidet der Veranstalter, der die Sperre verfügt hat.

Zweiter Abschnitt 
Aufgaben des Staates

§ 9 
Glücksspielaufsicht

(1) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Erfüllung der
nach diesem Staatsvertrag bestehenden oder auf Grund dieses
Staatsvertrages begründeten öffentlich-rechtlichen Verpflich-
tungen zu überwachen sowie darauf hinzuwirken, dass uner-
laubtes Glücksspiel und die Werbung hierfür unterbleiben.
Die zuständige Behörde des jeweiligen Landes kann die er-
forderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen. Sie kann
insbesondere
1. jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen und

Nachweise verlangen, die zur Prüfung im Rahmen des Sat-
zes 1 erforderlich sind,

2. Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung und
Vermittlung öffentlicher Glücksspiele und die Werbung
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hierfür sowie an die Entwicklung und Umsetzung des
Sozialkonzepts stellen,

3. die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung uner-
laubter Glücksspiele und die Werbung hierfür untersagen,

4. Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten die Mitwir-
kung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel und an
Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel untersagen
und

5. Diensteanbietern im Sinne von § 3 Teledienstegesetz, so-
weit sie nach diesem Gesetz verantwortlich sind, die Mit-
wirkung am Zugang zu unerlaubten Glücksspielangeboten
untersagen.

Sofern unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern veran-
staltet oder vermittelt wird oder dafür in mehreren Ländern
geworben wird, kann jedes betroffene Land die zuständige
Behörde eines anderen Landes ermächtigen, auch mit Wir-
kung für das betroffene Land tätig zu werden.

(2) Widerspruch und Klage gegen diese Anordnungen haben
keine aufschiebende Wirkung.

(3) Die Länder arbeiten bei der Glücksspielaufsicht zusammen.
Sie stimmen die Erlaubnisse für die in § 10 Abs. 2 genannten
Veranstalter ab.

(4) Die Erlaubnis wird von der zuständigen Behörde für das
Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil dieses Gebietes
erteilt. Sie ist widerruflich zu erteilen und zu befristen. Sie
kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen
werden. Die Erlaubnis ist weder übertragbar noch kann sie ei-
nem Anderen zur Ausübung überlassen werden.

(5) Die Erlaubnis zur Einführung neuer Glücksspielangebote
durch die in § 10 Abs. 2 genannten Veranstalter setzt voraus,
dass
1. der Fachbeirat (§ 10 Abs. 1 Satz 2) zuvor die Auswirkungen

des neuen Angebotes auf die Bevölkerung untersucht und
bewertet hat und

2. der Veranstalter im Anschluss an die Einführung dieses
Glücksspiels der Erlaubnisbehörde über die sozialen Aus-
wirkungen des neuen Angebotes berichtet.

Neuen Glücksspielangeboten steht die Einführung neuer oder
die erhebliche Erweiterung bestehender Vertriebswege durch
Veranstalter oder Vermittler gleich.

(6) Die Glücksspielaufsicht darf nicht durch eine Behörde aus-
geübt werden, die für die Finanzen des Landes oder die Betei-
ligungsverwaltung der in § 10 Abs. 2 genannten Veranstalter
zuständig ist.

§ 10
Sicherstellung eines ausreichenden 

Glücksspielangebotes

(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 die ord-
nungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielange-
bot sicherzustellen. Sie werden dabei von einem Fachbeirat be-
raten, der sich aus Experten in der Bekämpfung der Glücks-
spielsucht zusammensetzt.

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese öffent-
liche Aufgabe selbst, durch juristische Personen des öffent-
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lichen Rechts oder durch privatrechtliche Gesellschaften, an
denen juristische Personen des öffentlichen Rechts unmittel-
bar oder mittelbar maßgeblich beteiligt sind, erfüllen.

(3) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahmestellen zur
Erreichung der Ziele des § 1.

(4) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der Ein-
nahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder
gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke ver-
wendet wird.

(5) Anderen als den in Abs. 2 Genannten darf nur die Veran-
staltung von Lotterien und Ausspielungen nach den Vor-
schriften des Dritten Abschnitts erlaubt werden.

§ 11 
Suchtforschung

Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung zur Ver-
meidung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücksspie-
le sicher.

Dritter Abschnitt
Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential

§ 12 
Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis gemäß § 4 Abs. 1 darf nur erteilt werden,
wenn
1. der Veranstaltung keine Versagungsgründe nach § 13 ent-

gegenstehen,
2. die in §§ 14, 15 Abs. 1 und 2 und § 16 Abs. 3 genannten

Voraussetzungen vorliegen,
3. mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen Zwecke ver-

folgt werden, die über den mit dem Hinweis auf die Be-
reitstellung von Gewinnen verbundenen Werbeeffekt hin-
ausgehen, und

4. nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung selbst
oder durch die Verwirklichung des Veranstaltungszwecks
oder die Verwendung des Reinertrages die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird oder die Bezie-
hungen der Bundesrepublik Deutschland zu anderen
Staaten beeinträchtigt werden.

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Lotterien in der Form des Gewinn-
sparens, wenn von einem Teilnahmebetrag ein Teilbetrag von
höchstens 20 vom Hundert als Losanteil für die Gewinnspar-
lotterie verwendet wird.

(2) In der Erlaubnis kann für Veranstaltungen, die traditionell
in Verbindung mit dem Fernsehen präsentiert werden und bei
denen vorrangig die gemeinnützige Verwendung der Reiner-
träge dargestellt wird, eine Befreiung vom Verbot der Fern-
sehwerbung (§ 5 Abs. 3) zugelassen werden. In der Erlaubnis
ist auch zu entscheiden, inwieweit die Anforderungen der §§ 6
und 7 zu erfüllen sind.

(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länderübergrei-
fenden Spielplan in mehreren Ländern veranstaltet werden,
kann das Land, in dem der Veranstalter seinen Sitz hat, eine
Erlaubnis auch mit Wirkung für die Länder erteilen, die hier-
zu ermächtigt haben.
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§ 13 
Versagungsgründe

(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn die Veran-
staltung § 4 Abs. 2 bis 4 widerspricht. Dies ist vor allem der
Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass die Veranstaltung der
Lotterie wegen des insgesamt bereits vorhandenen Glücks-
spielangebotes, insbesondere im Hinblick auf die Zahl der be-
reits veranstalteten Glücksspiele oder deren Art oder Durch-
führung, den Spieltrieb in besonderer Weise fördert.

(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt werden,
wenn
1. der Spielplan vorsieht, dass

a) die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als zwei-
mal wöchentlich erfolgt,

b) der Höchstgewinn einen Wert von 1 Million Euro über-
steigt oder

c) Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes zu dem
Zweck angesammelt werden, Gewinne für künftige Zie-
hungen zu schaffen (planmäßiger Jackpot),

oder
2. eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Telemedien

mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermöglicht wird.

§ 14 
Veranstalter

(1) Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Veran-
stalter
1. die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-

schaftsteuergesetzes erfüllt und
2. zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bietet, dass

die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die Spielteil-
nehmer sowie die Erlaubnisbehörde nachvollziehbar
durchgeführt und der Reinertrag zweckentsprechend ver-
wendet wird.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die von den in § 10 Abs. 2 genannten
Veranstaltern und von der Körperschaft des öffentlichen
Rechts „Bayerisches Rotes Kreuz“ veranstalteten Lotterien
und für Veranstaltungen in der Form des Gewinnsparens (§ 12
Abs. 1 Satz 2).

(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend von einem
Dritten durchgeführt werden, darf die Erlaubnis nur erteilt
werden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass durch die Durch-
führung die Transparenz und Kontrollierbarkeit der Veran-
staltung beeinträchtigt wird und der Dritte
1. die Anforderungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt und
2. hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung den Wei-

sungen des Veranstalters unterliegt und keinen maßgeb-
lichen rechtlichen oder tatsächlichen Einfluss auf den Ver-
anstalter hat.

§ 15
Spielplan, Kalkulation und Durchführung 

der Veranstaltung

(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die Gewinn-
summe und die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu-
einander stehen; die Kosten der Veranstaltung sind so gering
wie möglich zu halten. Reinertrag ist der Betrag, der sich aus
der Summe der Entgelte nach Abzug von Kosten, Gewinn-
summe und Steuern ergibt. Für den Reinertrag und die Ge-
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winnsumme sollen im Spielplan jeweils mindestens 30 vom
Hundert der Entgelte vorgesehen sein und es darf kein Grund
zu der Annahme bestehen, dass diese Anteile nicht erreicht
werden. Bei der Antragstellung ist eine Kalkulation vorzule-
gen, aus der sich die voraussichtlichen Kosten der Veranstal-
tung, die Gewinnsumme, die Steuern und der Reinertrag er-
geben. Zeigt sich nach Erteilung der Erlaubnis, dass die kal-
kulierten Kosten voraussichtlich überschritten werden, ist
dies der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen und eine
neue Kalkulation vorzulegen.

(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von Dritten im
Sinne des § 14 Abs. 2 nach Art und Umfang nur insoweit
berücksichtigt werden, als sie den Grundsätzen wirtschaft-
licher Betriebsführung entsprechen. Die Vergütung des Dritten
soll nicht abhängig vom Umsatz berechnet werden.

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle Unter-
lagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die zur Über-
prüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Lotterie er-
forderlich sind. Insbesondere hat er eine Abrechnung vorzu-
legen, aus der sich die tatsächliche Höhe der Einnahmen, des
Reinertrages, der Gewinnausschüttung und der Kosten der
Veranstaltung ergibt.

(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Veranstalters
einen staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer beauftragen
oder dessen Beauftragung vom Veranstalter verlangen, damit
ein Gutachten zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Pla-
nung oder Durchführung der Lotterie, insbesondere zur An-
gemessenheit der Kosten der Lotterie, erstattet und der Be-
hörde vorgelegt wird. Die Kosten des Gutachtens sind Kosten
der Lotterie.

§ 16 
Verwendung des Reinertrages

(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den in
der Erlaubnis festgelegten Zweck verwendet werden.

(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen anderen als
den in der Erlaubnis festgelegten gemeinnützigen, kirchlichen
oder mildtätigen Zweck verwenden oder kann der Verwen-
dungszweck nicht oder nicht zeitnah verwirklicht werden,
hat der Veranstalter dies der zuständigen Behörde unverzüg-
lich anzuzeigen. Diese kann nach Anhörung des Veranstalters
den Verwendungszweck neu festlegen.

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem Land
verwendet werden, in dem die Lotterie veranstaltet wird.

§ 17
Form und Inhalt der Erlaubnis

Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind insbesondere
festzulegen
1. der Veranstalter sowie im Fall des § 14 Abs. 2 der Dritte,
2. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veran-

staltung,
3. der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art und

Weise des Nachweises der Verwendung und der Zeit-
punkt, zu dem der Nachweis zu erbringen ist,

4. der Spielplan und
5. die Vertriebsform.
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§ 18
Kleine Lotterien

Die Länder können von den Regelungen des Staatsvertrages
für nicht länderübergreifend veranstaltete Lotterien ab-
weichen, bei denen
1. die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag von

40 000 Euro nicht übersteigt,
2. der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemein-

nützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwandt wird
und

3. der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindestens
25 vom Hundert der Entgelte betragen.

Vierter Abschnitt 
Gewerbliche Spielvermittlung

§ 19
Gewerbliche Spielvermittlung

Neben den §§ 4 bis 7 und unbeschadet sonstiger gesetzlicher
Regelungen gelten für die Tätigkeit des gewerblichen Spiel-
vermittlers folgende Anforderungen:
1. Der gewerbliche Spielvermittler hat mindestens zwei Drit-

tel der von den Spielern vereinnahmten Beträge für die
Teilnahme am Spiel an den Veranstalter weiterzuleiten. Er
hat die Spieler vor Vertragsabschluss in Textform klar und
verständlich auf den für die Spielteilnahme an den Veran-
stalter weiterzuleitenden Betrag hinzuweisen sowie ihnen
unverzüglich nach Vermittlung des Spielauftrages den Ver-
anstalter mitzuteilen.

2. Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder den Spiel-
interessenten im Sinne des § 3 Abs. 6 beauftragte Dritte sind
verpflichtet, bei jeder Spielteilnahme dem Veranstalter die
Vermittlung offenzulegen.

3. Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, dafür Sorge
zu tragen, dass bei Vertragsabschluss ein zur unabhängigen
Ausübung eines rechts- oder steuerberatenden Berufes
befähigter Treuhänder mit der Verwahrung der Spielquit-
tungen und der Geltendmachung des Gewinnanspruches
gegenüber dem Veranstalter beauftragt wird. Dem Spiel-
teilnehmer ist bei Vertragsabschluss ein Einsichtsrecht an
den Spielquittungen, die in seinem Auftrag vermittelt wor-
den sind, einzuräumen. Wird ein Gewinnanspruch vom
Spielteilnehmer nicht innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten beim Treuhänder geltend gemacht, so ist der Gewinn-
betrag an den Veranstalter abzuführen.

Fünfter Abschnitt 
Besondere Vorschriften

§ 20 
Spielbanken

Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spielbanken nicht
teilnehmen. Die Durchsetzung des Verbots ist durch Kon-
trolle des Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskon-
trolle und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleisten.

§ 21 
Sportwetten

(1) Wetten können als Kombinationswetten oder Einzelwet-
ten auf den Ausgang von Sportereignissen (Sportwetten) er-
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laubt werden. In der Erlaubnis sind Art und Zuschnitt der
Sportwetten im Einzelnen zu regeln.

(2) Die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten
muss organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und personell
getrennt sein von der Veranstaltung oder Organisation von
Sportereignissen und dem Betrieb von Einrichtungen, in
denen Sportveranstaltungen stattfinden. Die Verknüpfung
der Übertragung von Sportereignissen in Rundfunk und
Telemedien mit der Veranstaltung oder Vermittlung von
Sportwetten oder mit Trikot- und Bandenwerbung für Sport-
wetten ist nicht zulässig. Wetten während des laufenden
Sportereignisses sowie über Telekommunikationsanlagen
sind verboten.

(3) Gesperrte Spieler dürfen an Wetten nicht teilnehmen. Die
Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises
oder eine vergleichbare Identitätskontrolle und Abgleich mit
der Sperrdatei zu gewährleisten.

§ 22
Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential

(1) Die Höhe planmäßiger Jackpots ist zur Erreichung der
Ziele des § 1 in der Erlaubnis zu begrenzen; § 9 Abs. 3 Satz 2
ist anzuwenden.

(2) Gesperrte Spieler dürfen an Lotterien der in § 10 Abs. 2 ge-
nannten Veranstalter, die häufiger als zweimal pro Woche
veranstaltet werden, nicht teilnehmen. Die Durchsetzung die-
ses Verbots ist durch Kontrolle des Ausweises oder eine ver-
gleichbare Identitätskontrolle und Abgleich mit der Sperrda-
tei zu gewährleisten.

Sechster Abschnitt 
Datenschutz

§ 23
Sperrdatei, Datenverarbeitung

(1) Mit der Sperrdatei werden die für eine Sperrung erforder-
lichen Daten verarbeitet und genutzt. Es dürfen folgende
Daten gespeichert werden:
1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2. Aliasnamen, verwendete Falschnamen,
3. Geburtsdatum,
4. Geburtsort,
5. Anschrift,
6. Lichtbilder,
7. Grund der Sperre,
8. Dauer der Sperre und
9. meldende Stelle.
Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung geführt ha-
ben, gespeichert werden.

(2) Die gespeicherten Daten sind im erforderlichen Umfang
an die Stellen zu übermitteln, die Spielverbote zu überwachen
haben. Die Datenübermittlung kann auch durch automati-
sierte Abrufverfahren erfolgen.

(3) Datenübermittlungen an öffentliche Stellen, insbesondere
an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, sind nach den ge-
setzlichen Vorschriften zulässig.
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(4) Erteilte Auskünfte und Zugriffe im elektronischen System
sind zu protokollieren.

(5) Die Daten sind sechs Jahre nach Ablauf der Sperre zu
löschen. Es ist zulässig, die Löschung am Ende des sechsten
Jahres vorzunehmen.

(6) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist,
sind die jeweiligen Vorschriften für den Schutz personenbe-
zogener Daten anzuwenden, auch wenn die Daten nicht in
Dateien verarbeitet oder genutzt werden.

Siebter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 24 
Regelungen der Länder

Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staatsvertrages
notwendigen Bestimmungen. Sie können weitergehende An-
forderungen insbesondere zu den Voraussetzungen des Ver-
anstaltens und Vermittelns von Glücksspielen festlegen. In
ihren Ausführungsgesetzen können sie auch vorsehen, dass
Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages mit
Geldbuße oder Strafe geahndet werden.

§ 25 
Weitere Regelungen

(1) Die bis zum 1. Januar 2007 erteilten Konzessionen, Ge-
nehmigungen und Erlaubnisse der Veranstalter im Sinne des
§ 10 Abs. 2 und die ihnen nach Landesrecht gleichstehenden
Befugnisse gelten – soweit nicht im Bescheid eine kürzere Frist
festgelegt ist – bis zum 31. Dezember 2008 als Erlaubnis mit
der Maßgabe fort, dass die Regelungen dieses Staatsvertrages –
abgesehen vom Erlaubniserfordernis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 –
Anwendung finden. Die Veranstalter nach § 10 Abs. 2 haben
zum 1. Januar 2009 eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 einzuholen.

(2) Abs. 1 findet entsprechende Anwendung auf die Vermitt-
ler von erlaubten öffentlichen Glücksspielen (einschließlich
der Lotterie-Einnehmer der Klassenlotterien und der gewerb-
lichen Spielvermittler). Soweit Vermittler in die Vertriebs-
organisation eines Veranstalters eingegliedert sind, stellt der
Veranstalter den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 4
Abs. 1 für die für ihn tätigen Vermittler.

(3) Abweichend von § 10 Abs. 2 kann das Land Rheinland-
Pfalz seine Aufgabe nach § 10 Abs. 1 durch ein betrautes Unter-
nehmen wahrnehmen.

(4) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei In-
krafttreten dieses Vertrages von mehreren Veranstaltern in
allen Ländern durchgeführt wird und bei der der Reinertrag
ausschließlich zur Erfüllung der in § 10 Abs. 4 genannten
Zwecke verwandt wird, abweichend von § 12 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 1 und § 15 Abs. 1 Satz 3 er-
lauben.

(5) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des Ge-
winnsparens muss mindestens 25 vom Hundert der Entgelte
betragen. Der Reinertrag ist für gemeinnützige, kirchliche
oder mildtätige Zwecke zu verwenden. Erlaubnisse können
allgemein erteilt werden.
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(6) Die Länder können befristet auf ein Jahr nach Inkraft-
treten des Staatsvertrages abweichend von § 4 Abs. 4 bei Lot-
terien die Veranstaltung und Vermittlung im Internet erlau-
ben, wenn keine Versagungsgründe nach § 4 Abs. 2 vorliegen
und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
1. Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter Spieler

wird durch Identifizierung und Authentifizierung ge-
währleistet; die Richtlinien der Kommission für Jugend-
medienschutz zur geschlossenen Benutzergruppe sind zu
beachten.

2. Die Beachtung der in der Erlaubnis festzulegenden Ein-
satzgrenzen, die 1 000 Euro pro Monat nicht überschrei-
ten dürfen, und des Kreditverbots ist sichergestellt.

3. Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung und
die Möglichkeit interaktiver Teilnahme mit zeitnaher Ge-
winnbekanntgabe sind ausgeschlossen; davon kann regel-
mäßig bei Lotterien mit nicht mehr als zwei Gewinnent-
scheiden pro Woche ausgegangen werden.

4. Durch Lokalisierung nach dem Stand der Technik wird
sichergestellt, dass nur Personen teilnehmen können, die
sich im Geltungsbereich der Erlaubnis aufhalten.

5. Ein an die besonderen Bedingungen des Internets ange-
passtes Sozialkonzept ist zu entwickeln und einzusetzen;
seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu evaluieren.

§ 26
Verhältnis zu bestehenden Regelungen 

für die Klassenlotterien

(1) Soweit die Regelungen des Staatsvertrags zwischen den
Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen und Thüringen über eine Staatliche Klassen-
lotterie vom 26. Mai 1992 (SKL-Staatsvertrag) oder die Rege-
lungen für die Nordwestdeutsche Klassenlotterie in der Ver-
einbarung der Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg, Freie
Hansestadt Bremen, Saarland, Berlin, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zum gemeinsamen
Betrieb einer staatlichen Klassenlotterie vom 23. Dezember
1992 (NKL-Ländervereinbarung) im Widerspruch zu Rege-
lungen dieses Staatsvertrags stehen, sind die Regelungen dieses
Staatsvertrags vorrangig anzuwenden.

(2) Eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 wird den Klassenlotterien
abweichend von Art. 4 des SKL-Staatsvertrags und ab-
weichend von Art. 2 der NKL-Ländervereinbarung von den
nach diesem Staatsvertrag zuständigen Behörden erteilt.

§ 27 
Evaluierung

Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages sind von den
Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder unter Mitwirkung
des Fachbeirats zu evaluieren. Das Ergebnis ist drei Jahre nach
Inkrafttreten des Staatsvertrages vorzulegen.

§ 28
Befristung, Fortgelten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des vierten Jahres
nach seinem Inkrafttreten außer Kraft, sofern nicht die Minis-
terpräsidentenkonferenz unter Berücksichtigung des Ergeb-
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nisses der Evaluation (§ 27) bis Ende des vierten Jahres mit
mindestens 13 Stimmen das Fortgelten des Staatsvertrages be-
schließt. In diesem Fall gilt der Staatsvertrag unter den
Ländern fort, die dem Beschluss zugestimmt haben.

(2) Der Staatsvertrag kann von jedem der Länder, in denen er
fortgilt, zum Schluss eines Kalenderjahres gekündigt werden.
Die Kündigung ist schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden der
Ministerpräsidentenkonferenz zu erklären. Die Kündigung
eines Landes lässt das zwischen den übrigen Ländern beste-
hende Vertragsverhältnis unberührt, jedoch kann jedes der
übrigen Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von
drei Monaten nach Eingang der Benachrichtigung über die ge-
genüber der oder dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
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konferenz erfolgte Kündigungserklärung zum selben Zeit-
punkt kündigen.

§ 29 
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Sind
bis zum 31. Dezember 2007 nicht mindestens 13 Ratifika-
tionsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzen-
den der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der
Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der Staatsver-
trag zum Lotteriewesen in Deutschland vom 18. Dezember
2003/13. Februar 2004 außer Kraft.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 31. Juli 2007 G. Oettinger

Für den Freistaat Bayern: 
München, den 7. Mai 2007 Edmund Stoiber

Für das Land Berlin: 
Berlin, den 19. März 2007 Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg: 
Potsdam, den 23. Februar 2007 M. Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Bremen, den 9. Mai 2007 Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Hamburg, den 4. Mai 2007 Ole v. Beust

Für das Land Hessen: 
Wiesbaden, den 26. April 2007 R. Koch

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
Schwerin, den 31. Januar 2007 H. Ringstorff

Für das Land Niedersachsen: 
Hannover, den 25. April 2007 Christian Wulff

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Düsseldorf, den 22. Mai 2007 Rüttgers

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
Mainz, den 8. Mai 2007 Kurt Beck

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 30. Januar 2007 Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen: 
Dresden, den 9. Mai 2007 Georg Milbradt

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Magdeburg, den 8. Mai 2007 Böhmer

Für das Land Schleswig-Holstein: 
Kiel, den 20. Juli 2007 Peter Harry Carstensen

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 20. April 2007 Dieter Althaus
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Anhang 

„Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht“

Zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht gelten die folgenden Richtlinien:

1. Die Veranstalter
a) benennen Beauftragte für die Entwicklung von Sozialkonzepten,
b) erheben Daten über die Auswirkungen der von ihnen angebotenen Glücksspiele auf die Entstehung von Glücksspielsucht

und berichten hierüber sowie über den Erfolg der von ihnen zum Spielerschutz getroffenen Maßnahmen alle zwei Jahre den
Glücksspielaufsichtsbehörden,

c) schulen das für die Veranstaltung, Durchführung und gewerbliche Vermittlung öffentlichen Glücksspiels eingesetzte Perso-
nal in der Früherkennung problematischen Spielverhaltens, wie z. B. dem plötzlichen Anstieg des Entgelts oder der Spiel-
frequenz,

d) schließen das in den Annahmestellen beschäftigte Personal vom dort angebotenen Glücksspiel aus,
e) ermöglichen es den Spielern, ihre Gefährdung einzuschätzen, und
f) richten eine Telefonberatung mit einer bundesweit einheitlichen Telefonnummer ein.

2. Eine Information über Höchstgewinne ist mit der Aufklärung über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Verlust zu ver-
binden.

3. Die Vergütung der leitenden Angestellten von Glücksspielveranstaltern darf nicht abhängig vom Umsatz berechnet werden.
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A. Allgemeines

Nach dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 28. März 2006 (1 BvR 1054/01), das zwar unmittelbar nur
zu Sportwetten in Bayern ergangen ist, jedoch nach den §§ 31
und 35 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes auch für alle
anderen Länder gilt (vgl. u. a. BVerfG, Beschluss vom 4. Juli
2006 – 1 BvR 138/05 – für Nordrhein-Westfalen und BVerfG,
Beschluss vom 2. August 2006 – 1 BvR 2677/04 – für Baden-
Württemberg), müssen die Länder ihr Sportwettenrecht spä-
testens bis Ende des Jahres 2007 entsprechend den vom Bundes-
verfassungsgericht den Gesetzgebern gesetzten verfassungs-
rechtlichen Vorgaben neu regeln, damit die bestehenden
Monopole auch ab dem 1. Januar 2008 noch verfassungs- und
europarechtskonform sind.

Folgende verfassungsrechtliche Vorgaben hat das Bundesver-
fassungsgericht an die neue gesetzliche Regelung gestellt:
– Konsequente Ausrichtung am Ziel der Bekämpfung von

Wettsucht und der Begrenzung der Wettleidenschaft.

– Inhaltliche Kriterien über Art und Zuschnitt der Sport-
wetten und Vorgaben zur Beschränkung ihrer Vermark-
tung.

– Die Werbung für das Wettangebot hat sich zur Vermei-
dung eines Aufforderungscharakters bei Wahrung des
Ziels, legale Wettmöglichkeiten anzubieten, auf eine In-
formation und Aufklärung über die Möglichkeit zum
Wetten zu beschränken.

– Die Einzelausgestaltung ist am Ziel der Suchtbekämpfung
und damit verbunden des Spielerschutzes auszurichten,
auch etwa durch Vorkehrungen wie der Möglichkeit der
Selbstsperre.

– Geboten sind Maßnahmen zur Abwehr von Suchtgefah-
ren, die über das bloße Bereithalten von Informationsma-
terial hinausgehen.

– Die Vertriebswege sind so auszuwählen und einzurichten,
dass Möglichkeiten zur Realisierung des Spieler- und
Jugendschutzes genutzt werden. Insbesondere eine Ver-
knüpfung von Wettmöglichkeiten mit Fernsehübertra-
gungen von Sportereignissen würde dem Ziel der Sucht-
bekämpfung zuwiderlaufen und die mit dem Wetten ver-
bundenen Risiken verstärken.

– Schließlich hat der Gesetzgeber die Einhaltung dieser An-
forderungen durch geeignete Kontrollinstanzen sicherzu-
stellen, die eine ausreichende Distanz zu den fiskalischen
Interessen des Staates aufweisen.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist zum Sport-
wettenrecht ergangen. Gleichwohl sind diese Grundsätze auf
die anderen Bereiche des Glücksspielwesens zu übertragen,
auch wenn diese unterschiedliche Gefährdungspotentiale auf-
weisen.

Die gesetzlichen Beschränkungen des Glücksspielangebots
dienen in erster Linie der Abwehr von Gefahren für die Be-
völkerung, die sich aus der Ausnutzung der Spielleidenschaft
ergeben können. Dabei soll der Umstand genutzt werden, dass
gegenüber staatlichen Betrieben umfangreichere und inten-
sivere Informations-, Kontroll- und Einwirkungsmöglich-

keiten bestehen als gegenüber privaten Unternehmen. Die
Gestaltung und Kontrolle der Glücksspielbetriebe sollen ins-
besondere die Abwehr der mit der natürlichen Spielleiden-
schaft verbundenen negativen Folgen des öffentlichen Glücks-
spiels – von der Spielsucht über die hohe Betrugsanfälligkeit
und eine vielfältige Umfeld- und Anschlusskriminalität bis
zum Missbrauch des Spielbetriebs für Geldwäsche – verbes-
sern und die Berücksichtigung der öffentlichen Belange bei
der Glücksspielaufsicht effektuieren. Die Abschöpfung von
Mitteln aus Lotterie- und Sportwettveranstaltungen ist ein
Weg zur Suchtbekämpfung. Damit wird die Möglichkeit der
Gewinnausschüttung an die Spielerinnen und Spieler und so-
mit der Spielanreiz begrenzt. Dieser Weg ist als Konsequenz
aus dem zum Zweck der Gefahrenabwehr errichteten öffent-
lichen Monopolsystem notwendig.

Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht mit dem als Anlage
beigefügten Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutsch-
land (Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV –) den vorgenannten
verfassungsrechtlichen Anforderungen, die mit denen des
Rechts der Europäischen Union übereinstimmen. Er ersetzt
die bisher im Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland
(GVBl. 2004 S. 322 – 325 –, BS Anhang I 134) und die hierzu
im Landesgesetz über das öffentliche Glücksspiel vom 14. Ju-
ni 2004 (GVBl. S. 322, BS Anhang I 134) enthaltenen Vor-
schriften.

Das neue Gesetz gewährleistet, dass zum 1. Januar 2008 in
Rheinland-Pfalz ein verfassungs- und europarechtskonformes
Glücksspielrecht besteht. Auf die in Anlage beigefügten
Schreiben an die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften vom 12. Juni 2006, vom 24. April 2007, vom 22. Mai
2007 und vom 6. Juli 2007 wird in diesem Zusammenhang be-
sonders hingewiesen.

Der Glücksspielstaatsvertrag wurde nach Unterrichtung des
Landtags am 8. Mai 2007 unterzeichnet und bedarf gemäß Ar-
tikel 101 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz der Zu-
stimmung des Landtags durch Gesetz.

Gender-Mainstreaming
Das Gesetz hat keine unterschiedlichen Auswirkungen auf die
jeweils spezifische Lebenssituation von Frauen und Männern.

Gesetzesfolgenabschätzung

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist entbehrlich, da es echte
Regelungsalternativen mit unterschiedlichen Regelungsfolgen
nicht gibt. Die politische Entscheidung ist die Beibehaltung
des staatlichen Glücksspielmonopols aus ordnungsrechtli-
chen Gesichtspunkten. Der Glücksspielstaatsvertrag ist un-
terzeichnet. Er bedarf zu seiner Umsetzung zwingend der Zu-
stimmung des Landtags durch Gesetz. Unter Berücksichti-
gung der politischen Grundsatzentscheidung kann nur so ein
verfassungs- und europarechtskonformer Zustand hergestellt
werden.

Konnexitätsprinzip
Durch die Zuweisung der Zuständigkeit an die örtliche Ord-
nungsbehörde in § 12 Abs. 2 wird das Konnexitätsprinzip
berührt. Konkrete Auswirkungen ergeben sich daraus vor-

Begründung zum Landesgesetz
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liegend jedoch nicht, da nach fachlicher Einschätzung eine
wesentliche finanzielle Mehrbelastung im Sinne von § 1 Abs. 1
des Konnexitätsausführungsgesetzes nicht zu erwarten ist.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Die Bestimmung enthält die zum Wirksamwerden des Glücks-
spielstaatsvertrags erforderliche Zustimmung des Landtags
und den Hinweis auf die im Anschluss an das Landesgesetz er-
folgende Veröffentlichung des Glücksspielstaatsvertrags.

Zu § 2

Absatz 1 sieht den Ausbau eines flächendeckenden Netzes von
Beratungsstellen im Hinblick auf die Bekämpfung der Glücks-
spielsucht sowie hinreichender Fachkompetenz zur Beratung
des Landes als Glücksspielaufsicht vor. 
Absatz 2 legt fest, dass die konkrete Höhe des dafür abzu-
führenden Betrags durch die zuständige Behörde gegenüber
dem Veranstalter oder dem die Veranstaltung durchführenden
Dritten in der Erlaubnis bestimmt wird.

Zu § 3

Die Vorschrift dient der Umsetzung des § 11 GlüStV. Durch
Förderung geeigneter Projekte, für die sich ein Bedarf auch aus
den Erkenntnissen der Glücksspielaufsicht ergeben kann, ge-
gebenenfalls auch in Abstimmung mit anderen Ländern und
dem nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GlüStV zu bildenden Fachbeirat,
soll nicht nur die Erforschung der Glücksspielsucht im enge-
ren Sinn, sondern auch die Forschung zur Vermeidung von
Anreizen zum Entstehen von Glücksspielsucht sowie zur Ent-
wicklung von Beratungs- und Behandlungsansätzen vorange-
trieben werden.

Zu § 4

Die Vorschrift enthält ergänzende Bestimmungen über die
Spielersperre. Das bisherige Angebot der Klassenlotterien un-
terfällt wegen des niedrigen Gefährdungspotentials nicht dem
Sperrsystem. Absatz 1 ergänzt die bezüglich der Spielersperre
vorgesehenen Regelungen der §§ 8 und 23 GlüStV und stellt
klar, dass die erhobenen Daten neben der Nutzung in anony-
misierter Form für Forschungszwecke ausschließlich zur Kon-
trolle der Spielersperre verwendet werden dürfen. Absatz 2 be-
zeichnet die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutz-
rechts.

Zu § 5

Absatz 1 Satz 1 regelt das staatliche Lotterie- und Sportwet-
tenmonopol in Rheinland Pfalz, zu dessen Beibehaltung die
Länder sich im Glücksspielstaatsvertrag verständigt haben.
Zur Erfüllung seiner hoheitlichen Aufgabe ist das Land der
Veranstalter für Lotterien und Sportwetten. Über seine Betei-
ligung an der Süddeutschen Klassenlotterie, die als Anstalt des
öffentlichen Rechts die Veranstaltereigenschaft im Sinne des
§ 10 Abs. 2 GlüStV besitzt, erfüllt das Land seine Aufgabe
mittelbar. Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 weist die Aufgabe der
Veranstaltung dem Ministerium der Finanzen zu, während die
Aufsicht über diese Lotterien und Sportwetten gemäß § 12
Abs. 1 Nr. 2 dem Ministerium des Innen und für Sport obliegt.

Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 setzt § 10 Abs. 2 GlüStV um. Die
nach Absatz 1 Satz 3 mögliche Beleihung soll klarstellen, dass
die Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots
mit dem Ziel einer effizienten Spielsuchtprävention eine
hoheitlich wahrzunehmende Aufgabe darstellt. Mit einer
hoheitlichen Zuordnung wird zudem verdeutlicht, dass es
sich bei der staatlichen Angebotstätigkeit um ein kompe-
tenzgebundenes Verwaltungshandeln handelt, das grundsätz-
lich auf den Hoheitsbereich des jeweiligen Landes beschränkt
ist und nicht in Konkurrenz zu dem Verwaltungshandeln an-
derer Länder treten darf.
Die Absätze 2 und 3 Satz 1 stecken den gesetzlichen Rahmen
ab für die dem Land Rheinland-Pfalz als Veranstalter zuge-
wiesenen öffentlichen Glücksspiele. Das Spielbankgesetz
bleibt hiervon unberührt. Absatz 3 Satz 2 ermöglicht die Er-
laubnis weiterer Klassenlotterien in Rheinland-Pfalz. 
Absatz 4 Satz 1 weist der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH die
Aufgabe zu, die vom Land veranstalteten öffentlichen Glücks-
spiele durchzuführen, falls das Land die Gesellschaft im Sinne
des Absatzes 1 Satz 2 Halbsatz 2 beherrscht.

Bei der Regelung in Absatz 4 Satz 2 handelt es sich um eine
deklaratorische Klarstellung. Nach § 25 Abs. 1 GlüStV gelten
die bis zum 1. Januar 2007 erteilten Konzessionen, Genehmi-
gungen und Erlaubnisse der Veranstalter unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen bis zum 31. Dezember 2008 als Er-
laubnis mit der Maßgabe fort, dass die Regelungen dieses
Staatsvertrags – abgesehen vom Erlaubniserfordernis nach § 4
Abs. 1 Satz 1 – Anwendung finden.

Es soll klargestellt werden, dass dem Land für den Übergang
zu einer monopoladäquateren Ausgestaltung des Glücks-
spielwesens ein Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 ver-
bleibt.

Zu § 6

Absatz 1 normiert die Voraussetzungen für eine Erlaubnis
zum Veranstalten oder Vermitteln von Lotterien und Sport-
wetten. Diese Voraussetzungen gelten grundsätzlich einheit-
lich für alle Veranstalter und für das Vermitteln der im Land
erlaubten Veranstaltungen. Die Erlaubnisvoraussetzungen
stellen sicher, dass künftig das Angebot an Lotterien und
Sportwetten und deren Vertrieb strikt unter den Gesichts-
punkten des Vorrangs der Spielsuchtprävention, des Jugend-
schutzes sowie des Spielerschutzes und des Verbraucher-
schutzes begrenzt wird. Absatz 1 erstreckt die Erlaubnis-
pflicht bewusst nicht auf alle öffentlichen Glücksspiele im
Sinne des § 4 Abs. 1 GlüStV, damit eine Regelungskollision
etwa mit dem Spielbankgesetz vermieden wird. Die nach dem
dritten Abschnitt des Glücksspielstaatsvertrags erlaubten Lot-
terien (wie etwa die Aktion Mensch e. V.) unterliegen regel-
mäßig nicht dem Sperrsystem nach § 8 GlüStV.

Absatz 1 Satz 2 soll sicherstellen, dass Veranstaltungen, die
traditionell in Verbindung mit dem Fernsehen präsentiert
werden und gemeinnützig sind, auch weiterhin Werbung im
Fernsehen betreiben können, und dass für einen Übergangs-
zeitraum bei Lotterien die Veranstaltung und Vermittlung im
Internet erlaubt werden kann.

Die Absätze 2 und 3 regeln die Anforderungen an den Inhalt
der Erlaubnisse für Veranstalter (Absatz 2) und für Vermitt-
ler (Absatz 3).
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Eine erteilte Erlaubnis kann insbesondere aufgehoben werden,
wenn
– Bestimmungen der Erlaubnis wiederholt nicht beachtet

werden,
– der Veranstalter oder der Vermittler nicht genügend Vor-

sorge im Hinblick auf den erforderlichen Spieler- und
Jugendschutz ergreift,

– die für die Abwicklung der Spielverträge erforderlichen
Daten nicht vorgelegt werden,

– die eingenommenen Spieleinsätze nicht unverzüglich an
den Veranstalter weitergeleitet werden,

– die Sicherheit des Spielgeschäfts sonst nachhaltig gefährdet
wird,

– Gründe vorliegen, die das Versagen der Erlaubnis rechtfer-
tigen würden,

– der Veranstalter oder der Vermittler in erhebliche Zah-
lungsschwierigkeiten gerät,

– geforderte Sicherheiten nicht geleistet werden oder
– Nachweise über geforderte Schulungen des Veranstalter

oder des Vermittlers oder des jeweiligen Personals trotz
Aufforderung nicht in angemessener Zeit vorgelegt wer-
den.

Die Erlaubnispflicht des Vermittelns von öffentlichen Glücks-
spielen ist eine weitere Maßnahme zur Effektuierung der Spiel-
suchtbekämpfung. 

Zu § 7

Absatz 1 bindet auch die Anzahl der vorhandenen Annahme-
stellen in das in sich konsistente Konzept des Landes zur
Bekämpfung der Spielsucht ein.
Absatz 2 räumt die Möglichkeit ein, in Annahmestellen auch
die Lotterie der „Glücksspirale“ und andere in Rheinland-
Pfalz erlaubte Lotterien gemeinnütziger Veranstalter zu ver-
treiben.
Absatz 3 Satz 1 enthält allgemeine Anforderungen an die
räumlichen Gegebenheiten einer Annahmestelle. Absatz 3
Satz 2 schließt aus, dass Annahmestellen in einer Spielhalle
oder einer ähnlichen Einrichtung eingerichtet werden. Zwar
ergibt sich dies bereits aus Absatz 3 Satz 1, wird aber zur Klar-
stellung ausdrücklich normiert, um Zweifel über dessen Aus-
legung auszuschließen. Eine Kumulation des staatlichen
Glücksspielangebots mit dem gewerblichen Glücksspielange-
bot in Spielhallen wäre mit den Zielen des Glücksspielstaats-
vertrags unvereinbar.
Absatz 4 enthält die weiteren Anforderungen, die der Betrei-
ber einer Annahmestelle neben den Erlaubnisvoraussetzungen
des § 6 Abs. 1, soweit diese für Annahmestellen einschlägig
sind, erfüllen muss.
Absatz 5 bezweckt eine Kanalisierung der Erlaubnisanträge
zum Betreiben einer Annahmestelle und stellt klar, dass für die
in die Vertriebsorganisation eingegliederten Annahmestellen
nur der Veranstalter oder die die Veranstaltung durchführen-
de Gesellschaft die Anträge auf Erlaubnis stellen kann. Gleich-
zeitig wird das Ziel des Absatzes 1 unterstützt. Eine neue An-
nahmestelle darf nicht in Widerspruch zu dem vorgelegten
Konzept stehen.

Zu § 8

Die Vorschrift enthält die weiteren Anforderungen, die ein
Lotterie-Einnehmer neben den Anforderungen des § 6 Abs. 1,

soweit sie für ihn einschlägig sind, erfüllen muss.
Eine erteilte Erlaubnis kann insbesondere aufgehoben wer-
den, wenn
– Bestimmungen der Erlaubnis wiederholt nicht beachtet

werden,
– der Lotterie-Einnehmer nicht genügend Vorsorge im Hin-

blick auf den erforderlichen Spieler- und Jugendschutz er-
greift,

– die für die Abwicklung der Spielverträge erforderlichen
Daten nicht vorgelegt werden,

– die eingenommenen Spieleinsätze nicht unverzüglich an
die veranstaltende Klassenlotterie weitergeleitet werden
und Gewinne nicht unverzüglich an die Kundschaft aus-
gezahlt werden,

– die ordnungsgemäße Abwicklung des Spielgeschäfts sonst
nachhaltig gefährdet wird,

– Gründe vorliegen, die das Versagen der Erlaubnis recht-
fertigen würden,

– geforderte Sicherheiten nicht geleistet werden oder
– Nachweise über geforderte Schulungen des Lotterie-Ein-

nehmers und seines Personals trotz Aufforderung nicht in
angemessener Zeit vorgelegt werden.

Zu § 9

Die Bestimmung stellt besondere Anforderungen an die Er-
teilung der Erlaubnis zum Veranstalten von Sportwetten und
Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential und wirkt
damit der erhöhten Suchtgefahr dieser Glücksspielarten ent-
gegen. 

Zu § 10

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 9 des Landesge-
setzes über das öffentliche Glücksspiel und enthält die zur
Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens schon bisher für
kleine Lotterien zulässigen Ausnahmen vom Staatsvertrag.

Zu § 11

Die Vorschrift weist die anfallenden Aufgaben den jeweils zu-
ständigen Behörden zu.

Zu § 12

Absatz 1 Nr. 2 regelt die grundsätzliche und umfassende Zu-
ständigkeit des für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu-
ständigen Ministeriums des Innern und für Sport für die nach
§ 4 GlüStV erforderlichen Erlaubnisse. Absatz 1 Nr. 1 weist
nur für den Fall, dass Mittel aus dem öffentlichen Glücksspiel,
ohne Berücksichtigung der zwangsläufig anfallenden durch
Bundesgesetz geregelten Lotteriesteuer, nicht im Landeshaus-
halt vereinnahmt werden, die Zuständigkeit dem Ministerium
der Finanzen zu. Durch die grundsätzliche Zuweisung der Zu-
ständigkeit an das Ministerium des Innern und für Sport als
einem nicht mit den Finanzangelegenheiten des Landes be-
trauten Ressort wird erreicht, dass die Aufsichtsbehörde eine
ausreichende Distanz zu den fiskalischen Interessen des Staa-
tes im Sinne der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
aufweist.

Die in Absatz 2 vorgesehene Übertragung der Zuständigkeit
auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als zentrale
Stelle gewährleistet die Einheitlichkeit in der Rechtsanwen-
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dung und trägt dazu bei, den Gesetzesvollzug effizient zu ge-
stalten. Die Absätze 3 und 4 entsprechen dem bisherigen § 11
Abs. 3 und 4 des Landesgesetzes über das öffentliche Glücks-
spiel.

Zu § 13

Die Vorschrift regelt, welche Verstöße gegen welche Vor-
schriften des Glücksspielstaatsvertrags als Ordnungswidrig-
keiten geahndet werden können. Der Bußgeldkatalog ist er-
forderlich, da die dort genannten Gebote der Abwehr von Ge-
fahren für die Bevölkerung dienen, die sich aus der Ausnut-
zung der Spielleidenschaft für privates Gewinnstreben ergeben
können. Eine Verletzung der Gebote steht diesem wichtigen
Gemeinschaftsinteresse entgegen und läuft damit dem Ziel des
Gesetzes zuwider. Die bisher geltende Höchstgrenze von
100 000 Euro ist auf eine angemessene Höhe anzuheben.

Zu § 14

§ 8 Abs. 1 des Landesgesetzes über das öffentliche Glücksspiel
wird rückwirkend zum 1. Januar 2007 geändert. Um den An-
forderungen von länderübergreifenden Veranstaltungen von
Lotterien und Sportwetten gerecht zu werden, ist eine weit-
gehende Flexibilisierung der Konzessionsabgaben erforder-
lich. In dem neuen System kann das Land als Veranstalter ent-
sprechende Anpassungen ohne Gesetzesänderung vornehmen.

Zu § 15

Da der Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland mit
Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrags außer Kraft treten
wird, sind die diesbezüglichen Bestimmungen des Landesge-
setzes über das öffentliche Glücksspiel aufzuheben. Hieraus
folgt, dass die Regelungen über die Konzessionsabgabe ab 1. Ja-
nuar 2008 entfallen. Ab diesem Zeitpunkt wird das Land
Rheinland-Pfalz selbst Veranstalter von Lotterien und Sport-
wetten und hat damit selbst Anspruch auf die Spieleinsätze.
Die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH ist lediglich Durchführer.

Die den Staatsvertrag über die Regionalisierung von Teilen
der von den Unternehmen des Deutschen Lotto- und Toto-
blocks erzielten Einnahmen betreffenden Bestimmungen des
Landesgesetzes über das öffentliche Glücksspiel müssen hin-
gegen bestehen bleiben.

Zu § 16

Absatz 1 regelt das gestufte Inkrafttreten des Gesetzes.
Absatz 2 regelt die Bekanntgabe des Inkrafttretens oder des
Gegenstandsloswerdens des Glücksspielstaatsvertrags.
Absatz 3 regelt die Bekanntgabe des Fortgeltens des Glücks-
spielstaatsvertrags nach dem 31. Dezember 2011, wenn min-
destens 13 Länder vor Ablauf der Befristung seine Fortgeltung
beschließen.
Absatz 4 Satz 1 bestimmt, dass der Glücksspielstaatsvertrag in
Rheinland-Pfalz als landesgesetzliche Regelung gelten soll,
falls er nicht zustande kommt. Dies ist erforderlich, weil an-
sonsten in Rheinland-Pfalz ab dem 1. Januar 2008 kein ver-
fassungs- und europarechtskonformes Sportwetten- und Lot-
terierecht mehr vorhanden wäre. Das bisher geltende Recht
ist nach dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts
nur bis zum 31. Dezember 2007 unter Beachtung der vom
Bundesverfassungsgericht für die Übergangszeit gesetzten
Vorgaben verfassungs- und europarechtskonform. Da die
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für die Übergangs-
zeit am 31. Dezember 2007 auslaufen, wäre das gegenwärtig
noch geltende rheinland-pfälzische Recht ab diesem Termin
verfassungs- und europarechtswidrig und somit gegenstands-
los.
Absatz 4 Satz 2 bestimmt, dass der Glücksspielstaatsvertrag
trotz seiner befristeten Geltungsdauer von vier Jahren in
Rheinland Pfalz als landesgesetzliche Regelung fortgilt, falls
bis zum 1. Januar 2012 nicht das Fortgelten des Glücksspiel-
staatsvertrags beschlossen wurde.
Absatz 5 regelt die jeweils erforderliche Bekanntgabe in den
Fällen des Absatzes 4.
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